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bums keine Grundlage gegeben. Die gegenteilige Behauptung 
des Klägers wurde durch die erhobenen Beweise nicht bestä
tigt. Insbesondere die Aussage des Zeugen W., der im Jahre 
1977 ökonomischer Leiter beim Verklagten war und dem die 
Vertragsstelle unterstand, war für die Sachaufklärung we
sentlich. Dieser Zeuge, der auf Grund seines Aufgabenbereichs 
Kenntnis von allen abgeschlossenen Verlagsverträgen hatte, 
hat eindeutig ausgesagt, daß es lediglich bei einem Mitarbei
ter des Verklagten die Erwägungen für ein solches Projekt, 
jedoch keinen Vertrag darüber mit dem Kläger gab. Die Zeu
gin H. als zuständige Fachgebietsleiterin hat in ihrer Aussage 
ausschließlich den Abschluß des Vertrages über das kleinere 
Album bestätigt, nicht aber, daß es sich dabei nur um einen 
Überbrückungsvertrag für das weitere, größere Album ge; 
handelt habe.

Die Einwände des Klägers gegen diese Zeugenaussagen 
greifen nicht durch. Insbesondere ist nicht bewiesen, daß diese 
Zeugen die Unwahrheit gesagt haben und das Gegenteil ihrer 
Erklärungen richtig wäre. Die weiteren Vernommenen Zeu
gen, so auch die vom Kläger ausdrücklich benannten, haben 
dem Bezirksgericht gegenüber nach dem inzwischen einge
tretenen Zeitablauf seit 1977 über das damalige Vertragsge
schehen keine Aussagen mehr machen können bzw. konnten 
für die Zeit ihrer Beschäftigung in der Vertragsabteilung 
beim Verklagten nur die Existenz des Vertrages über das 
kleinere, nicht aber über das hier strittige Album bestätigen. 
Soweit sich der Kläger schließlich auf weitere Zeugen be
rief, ergibt sein eigenes Vorbringen dazu, daß ihre Aussagen 
nach einem derartig langen Zeitraum keine konkreten Er
gebnisse hinsichtlich des umstrittenen Vertrages erwarten las
sen. Diese Beweisangeböte können somit zur weiteren Sach
aufklärung nicht beitragen und sind daher nicht schlüssig. 
Wie das Bezirksgericht zutreffend begründet hat, kam des
halb deren Vernehmung nicht in Betracht. Nach dem vor
liegenden Beweisergebnis mußte die Klage durch das Bezirks
gericht abgewiesen werden.

Verwaltungsrecht
§ 7 Ziff. 1 SchVG.
Aus einer gerichtlichen Zahlungsaufforderung kann grund
sätzlich kein Anspruch auf staatliche Vorauszahlung an durch 
Straftaten geschädigte Bürger geltend gemacht werden (§ 7 
Ziff. 1 SchVG). Ausnahmen können in solchen Fällen gege
ben sein, in denen die gerichtliche Zahlungsaufforderung vor 
dem Inkrafttreten des Schadenersatzvorauszahlungsgesetzes 
erwirkt wurde sowie der geltend gemachte Anspruch zwei
felsfrei belegt und deshalb eine weitere Sachverhaltsaufklä
rung durch das Gericht nicht erforderlich ist.
BG Potsdam, Beschluß vom 11. August 1989 — BLR 1/89.

Der Antragsteller ist Alleinerbe seines durch eine Straftat am 
16. Juli 1987 getöteten Sohnes. Die Bestattungskosten in Höhe 
von 1 313,57 M wurden von ihm nachweislich beglichen. Die 
auf § 339 Abs. 1 ZGB gegründete Schadenersatzforderung für 
die Bestattungskosten einschließlich 4 Prozent Verzugszinsen 
seit dem 16. Juli 1987 machte er mit gerichtlicher Zahlungs
aufforderung vom 18. Mai 1988 geltend. Die gerichtliche Zah
lungsaufforderung ist seit dem 21. Juni 1988 rechtskräftig. Die 
seit dem 6. Juli 1988 betriebene Vollstreckung gegen den 
Schuldner blieb bisher erfolglos, da dieser vorrangige Zah
lungsverpflichtungen hat und in absehbarer Zeit keine Er
füllung der Schadenersatzverpflichtung zu erwarten ist.

Am 6. April 1989 wurde der Antrag auf Gewährung staat
licher Vorauszahlung .in Höhe von 1 498,29 M (1 313,57 M 
Hauptforderung nebst 4 Prozent Verzugszinsen seit dem 
16. Juli 1987 und 184,72 M Kosten einschließlich Vollstreckungs
kosten) gestellt.

Das Kreisgericht wies den Antrag mit Beschluß als unzu
lässig ab. In seiner Begründung führte es aus, daß gemäß 
§4 des Schadenersatzvorauszahlungsgesetzes (SchVG) vom 
14 Dezember 1988 (GBl. I Nr. 29 S. 345) der Anspruch auf 
staatliche Vorauszahlung zwar gegeben sei, zur Durchsetzung 
dieses Anspruchs aber eine grundlegende Voraussetzung fehle, 
da § 7 Ziff. 1 SchVG zwingend erfordere, daß der Anspruch 
durch ein rechtskräftiges Urteil oder eine verbindliche ge
richtliche Einigung festgestellt wurde. Eine gerichtliche Zah

lungsaufforderung sei mit diesen genannten Vollstreckungs
titeln keinesfalls gleichzusetzen. Somit sei eine staatliche Vor
auszahlung für diesen Fall gesetzlich nicht zulässig.

Gegen diese Entscheidung legte der Antragsteller Be
schwerde ein. Zur Begründung trug er vor, daß an Stelle 
einer mit Urteil endenden Leistungsklage eine gerichtliche 
Zahlungsaufforderung zu beantragen sei, wenn die Vorausset
zungen dafür vorlägen. Diese Voraussetzungen seien im vor
liegende^ Fall zu bejahen, und die vom Gläubiger vor In
krafttreten des Schadenersatzvorauszahlungsgesetzes gewählte 
kostengünstigere und prozeßökonomisch effektivere Verfah
rensweise könne jetzt nicht gegen ihn wirken.

Die Beschwerde hatte Erfolg.
Aus der Begründung:
Dem Kreisgericht ist zunächst beizupflichten, daßv aus' einer 
gerichtlichen Zahlungsaufforderung grundsätzlich kein An
spruch auf staatliche Schadenersatzvorauszahlung geltend ge
macht werden kann. Das ergibt sich aus dem Charakter einer 
gerichtlichen Zahlungsaufforderung. Diese stellt eine gericht
liche Entscheidung dar, die den Schuldner beauflagt, einen 
vom Gläubiger geltend gemachten zivilrechtlichen Geldan
spruch entweder zu erfüllen oder bei Einwendungen gegen 
diesen Geldanspruch Einspruch beim Kreisgericht einzulegen. 
Sie droht gleichzeitig bei Nichtzahlung die gerichtliche Durch
setzung des geltend gemachten Anspruchs an, wenn die 
Rechtskraft eingetreten ist. Die gerichtliche Zahlungsauffor
derung enthält also keine Entscheidung über das tatsächliche 
Bestehen oder Nichtbestehen des geltend gemachten materiell- 
rechtlichen Anspruchs. Das Gericht nimmt lediglich eine 
Schlüssigkeitsprüfung vor und fordert den Schuldner ohne 
mündliche Verhandlung, also ohne seine Mitwirkung und ohne 
Sachverhaltsaufklärung, zur Zahlung auf. Für den Fall, daß 
der zulässige Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt 
wird, ist die Vollstreckung ohne weiteres möglich (vgl. Zivil
prozeßrecht, Lehrbuch, Berlin 1980, S. 181 ff.; OG, Urteil vom
11. Dezember 1984 - 2 OZK 38/84 - [NJ 1985, Heft 6, S. 254]).

Der § 7 Ziff. 1 SchVG stellt aber die staatliche Schaden
ersatzvorauszahlung auf einen Vollstreckungstitel ab, der 
eine gerichtliche Überprüfung voraussetzt, wie es bei einem 

/rechtskräftigen Urteil und ■ einer gerichtlich verbindlichen 
Einigung der Fall ist. Es darf nicht verkannt werden, daß bei 
der staatlichen Schadenersatzvorauszahlung staatliche Gelder 
dem geschädigten Bürger zur Erleichterung seiner Situation 
zur Verfügung gestellt werden. Das setzt voraus, daß die 
Ansprüche des Gläubigers dem Grunde und der Höhe nach 
exakt gerichtlich festgestellt wurden.

Im vorliegenden Fall wurde vom Kreisgericht verkannt, 
daß die gerichtliche Zahlungsaufforderung vor Inkrafttreten 
des Schadenersatzvorauszahlungsgesetzes durch den Gläubi
ger gegen den Schuldner erwirkt wurde und es sich bei dem 
geltend gemachten Anspruch, der Erstattung von Beerdi
gungskosten gemäß § 339 Abs. 1 ZGB, um einen offensichtlich 
begründeten, durch Rechnungen zweifelsfrei belegten An
spruch handelt, der eine weitergehende Sachverhaltsaufklä
rung durch das Gericht nicht erfordert.

Da auch die Voraussetzungen der Gewährung der Scha
denersatzvorauszahlung gemäß §§ 3 und 4 SchVG unstrittig 
vorliegen, war ausnahmsweise von dem oben dargelegten 
Grundsatz abzuweichen und die staatliche Schadenersatzvor
auszahlung in voller Höhe einschließlich Verzugszinsen und 
Kosten der Rechtsverfolgung zu gewähren. Die Entscheidung 
des Kreisgerichts war aus dieserp Grunde aufzuheben.

Strafrecht * 1

§222 StPO; § 185 StGB.
1. Die Durchführung eines Untersuchungsexperiments ist u. а. 
dann als eine wesentliche Methode der Beweisführung er
forderlich, wenn damit solche Feststellungen getroffen wer
den können, die für sich oder im Zusammenhang mit Infor
mationen aus anderen Beweismitteln wesentliche Rück
schlüsse darauf zulassen, ob die in einem Geständnis des An
geklagten enthaltenen Darlegungen zu bestimmten Umstän
den oder Vorgängen der Tat (hier: Brandstiftung) bzw. 
solchen, die im Zusammenhang damit stehen, der Wahrheit


